VORWORT

Hiermit halten Sie das neue Handbuch für Personen mit Behinderung in Händen. 

Es war unser Bestreben, Ihnen ein Handbuch zu liefern, das auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Dies war nicht ganz einfach in Anbetracht der häufigen Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen. Wir sind jedoch der Meinung, es geschafft zu haben, und hoffen, dass das Handbuch für Personen mit Behinderung Ihnen helfen wird, Sie in Ihren administrativen Schritten zu leiten.

Wie schon oben erwähnt, wurde das System der Beihilfen für Personen mit Behinderung seit 2003 einer grundlegenden Reform unterzogen. Trotz der gründlichen Vorbereitung und einer höchstmöglichen Einbeziehung aller Akteure beinhalteten die Texte noch eine gewisse Anzahl Schwachstellen. Dies war dann auch der Grund dafür, weshalb die Reform in zwei Phasen durchgeführt wurde: Der erste Teil trat am 1. Juli 2003 in Kraft, der zweite Teil am 1. Juli 2004.

Die Schwerpunkte der Reform liegen :

· in der Neudefinierung des Begriffs „Haushalt“. Durch den Versuch, die Familienkategorien besser an die wirklichen Gegebenheiten anzupassen, hat man eine Reihe von Diskriminierungen beseitigen wollen;

· in der Vereinfachung der Verfahren;

· in der Verbesserung der Lesbarkeit und in der Kohärenz der Gesetzestexte. So sind alle Verfahren in einem einzigen Königlichen Erlass zusammengetragen worden, für den die Charta des Sozialversicherten Modell gestanden hat.

All diese Änderungen sind im Handbuch 2004 berücksichtigt worden.

Wir hoffen, dass unsere Kunden (mögliche Beihilfeempfänger, Vereinigungen in diesem Bereich, andere Einrichtungen...) mit diesem Handbuch über ein Instrument verfügen werden, das es ihnen ermöglicht, einen besseren Überblick über die abgeänderten Beihilfen und die Vorteile zu erhalten, auf die sie unter Berücksichtigung der verschiedenen Gewährungsbedingungen (Behinderungsgrad, Einkommen, usw.) Anrecht haben.

Dieses Handbuch wird das letzte sein, das in dieser Form herausgegeben wird.

Um die Qualität der angebotenen Dienstleistung noch zu verbessern, haben wir uns drei Ziele gesetzt:

· Die Aufbesserung unserer Website handicap.fgov.be;

· Eine regelmäßigere Sammlung der Angaben bei den außenstehenden Instanzen und die Verbesserung des Druckverfahrens, was es erlauben wird, das Handbuch öfter zu aktualisieren;

· Die Harmonisierung aller Broschüren, die der Dienst „Politik für Personen mit Behinderung“ der Generaldirektion herausgibt.

Die Mitarbeiter unserer Generaldirektion hoffen, Ihnen in Zukunft bestmöglich bei jeder Ihrer Fragen helfen zu können.

Der Generaldirektor

Tom AUWERS

